
Allgemeine Verkaufsbedingungen  

der  

Jürgenhake Gruppe 

 

-Stand: 01.07.2010 - 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

1. 

Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 

BGB.  

 

2. 

Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und in 

Zukunft mit uns bestehenden rechtsgeschäftlichen Beziehungen hinsichtlich des 

Verkaufs von Ware, soweit nicht im Einzelfall schriftlich etwas Abweichendes 

vereinbart ist.  

 

3. 

Abweichende Erklärungen und Geschäftsbedingungen unserer Kunden verpflichten 

uns auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder wenn sie 

unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen nicht ausdrücklich entgegenstehen, 

sondern nur, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Eine vorbehaltlose 

Ausführung des Auftrags bedeutet in keinem Fall ein Einverständnis mit den 

Geschäftsbedingungen unseres Kunden.  

 
4. 

Die Vertragspartner verpflichten sich, alle nicht offenkundigen kaufmännischen und 

technischen Einzelheiten, die ihnen durch die Geschäftsbeziehung bekannt werden, 

als Geschäftsgeheimnis zu behandeln. 

 
§ 2 

Vertragsschluss  

 
1. 
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Angebote, Preislisten, Frachtangaben etc. sind freibleibend.  

2. 

Muster, Maße und sonstige Angaben über die Beschaffenheit der Ware sind bis zur 

Auftragsbestätigung durch uns unverbindliche Rahmenangaben. Für Druckfehler in 

Katalogen und Preislisten übernehmen wir keine Haftung.  

 

Bestellungen des Kunden bei uns sowie Angebote, Auskünfte, Empfehlungen und 

Ratschläge unserer Mitarbeiter binden uns erst mit unserer schriftlichen Bestätigung.  

 

3.  

Bestellt der Kunde die Ware auf elektronischem Wege, so verzichtet der Kunde 

bereits jetzt auf eine Zugangsbestätigung unsererseits. Wir nehmen den Verzicht 

hiermit an.  

 

4.  

Auftragsänderungen nach Auftragsbestätigung können wir nur berücksichtigen, wenn 

dadurch anfallende Mehrkosten vom Kunden übernommen werden und uns eine 

ausreichende Verlängerung der Lieferfrist zugebilligt wird.  

 
5. 

Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir diese 

innerhalb von zwei Wochen annehmen oder den Kunden innerhalb dieser Frist die 

Ware zusenden.  

 

6. 

Sofern der Kunde die Ware auf elektronischem Wege bei uns bestellt hat, wird der 

Vertragstext von uns gespeichert und dem Kunden auf Verlangen nebst den 

vorliegenden AGB per E-Mail zugesandt.  
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7. 

Auf überlassene Zeichnungen und Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und 

Urheberrecht vor, außerdem dürfen diese Unterlagen Dritten ohne unsere 

ausdrückliche Genehmigung nicht zugänglich gemacht werden.  

 

§ 3 

Höhere Gewalt 

 

Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen und sonstige 

unvorhersehbare, unabwendbare und schwerwiegende Ereignisse befreien die 

Vertragspartner für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von den 

Leistungspflichten. Dies gilt auch, wenn diese Ereignisse zu einem Zeitpunkt 

eintreten, in dem sich der betroffene Vertragspartner in Verzug befindet. Die 

Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich die 

erforderlichen Informationen zu geben und ihre Verpflichtungen den veränderten 

Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen.  

 

§ 4 

Preise- Zahlungsbedingungen 

 
1. 

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ 

ab Werk“, ausschließlich Verpackung, diese wird gesondert in Rechnung gestellt.  

 

2. 

Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen, sie wird 

in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert 

ausgewiesen. Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen entfällt die Mehrwertsteuer, 

wenn uns der Kunde die notwenigen Angaben insbesondere zu seiner 

Umsatzsteueridentnummer macht.  

 
 
3.  
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Ändern sich nach Vertragsschluss, ohne dass wir dies zu vertreten haben, 

Abgaben oder andere Fremdkosten, die im vereinbarten Preis enthalten sind, oder 

entstehen sie neu, sind wir im entsprechenden Umfang zu einer Preisänderung 

berechtigt.  

 
4. 

Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.  

 
5. 

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis ohne 

Abzug innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Sofern eine 

Zielvereinbarung getroffen wurde, hat die Zahlung in der Weise zu erfolgen, dass wir 

am Fälligkeitstag über den Betrag verfügen können. Kosten des Zahlungsverkehrs 

trägt der Kunde.  

 
6.                                                                                                    

Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche 

rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er 

zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch 

auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.  

 

7. 

Wechsel und Schecks werden nur aufgrund gesonderter Vereinbarung zahlungshalber 

hereingenommen und erst nach endgültiger Einlösung gutgeschrieben. Durch eine 

Hereingabe bleibt die Fälligkeit der Forderung unberührt. Sämtliche Spesen und 

Auslagen gehen zu Lasten des Kunden; für rechtzeitige Einlösung oder 

Protesterhebung haften wir nicht. 

 
8. 

Bei Überschreitung des Zahlungsziels oder bei Verzug berechnen wir den gesetzlichen 

Zinssatz gemäß § 288 Abs. 2 BGB. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens 

bleibt vorbehalten.  

9. 



 5 

Werden uns nachträglich Umstände bekannt, aus denen sich eine wesentliche 

Vermögensverschlechterung des Kunden ergibt und wird dadurch unser 

Zahlungsanspruch gefährdet, sind wir berechtigt, unsere Forderungen insgesamt und 

unabhängig von der Laufzeit etwa erhaltener Wechsel fällig zu stellen. Wir sind dann 

auch berechtigt, ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder gegen 

Stellung ausreichender Sicherheiten auszuführen und die Einzugsermächtigung 

gemäß § 8 Abs. 4 dieser Bedingungen zu widerrufen.  

 

§ 5 

Lieferung 

 
1. 

Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger 

Selbstbelieferung, es sei denn, die nicht richtige oder verspätete Belieferung ist durch 

uns zu vertreten. 

 

2. 

Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung und gelten nur 

unter der Voraussetzung rechtzeitiger Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrags und 

rechtzeitiger Erfüllung aller Verpflichtungen des Kunden. Der angegebene 

Liefertermin ist unser voraussichtlicher Versandtermin. 

 
3. 

Lieferungen erfolgen ausschließlich „ab Werk-EXW“. Teillieferungen sind zulässig und 

geltend als selbständige Lieferung. 

 
4. 

Die Ware ist mangels ausdrücklicher anderer Vereinbarung branchenüblich verpackt. 

Eine Rücknahme von Verpackungsmaterial erfolgt nur aufgrund gesonderter 

Vereinbarung. 

 
 
 
5. 
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Versicherungen gegen Transportschäden, Transportverlust oder Bruch erfolgen nur 

auf ausdrücklichen schriftlichen Wunsch des Kunden zu seinen Lasten und für seine 

Rechnung. 

 

6. 

Wir sind berechtigt, an unseren Erzeugnissen einen Firmentext oder ein sonstiges 

Kennzeichen in handelsüblicher Art anzubringen. 

 

7. 

Kommt unser Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 

Mitwirkungspflichten, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer 

zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in 

dem er in Verzug geraten ist. 

 

§ 6 

Haftung 

 

1. 

Alle unsere Produkte werden stets dem neuesten Stand der Technik und 

Verwendbarkeit angepasst. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Muster, die 

einer Lieferung zugrundegelegt wurden, gelten als ungefähre Grundlage der 

Lieferung. Eine Gewähr, dass die von uns angebotenen und gelieferten Waren für die 

vom Kunden in Aussicht genommenen Zwecke geeignet sind, übernehmen wir nicht. 

 

2. 

Falls eine Fertigung nach Zeichnungen oder Entwurf des Kunden durchgeführt wird, 

trägt dieser für die konstruktiv richtige Gestaltung sowie für die praktische Eignung 

der gelieferten Teile alleine die Verantwortung, auch wenn er bei der Entwicklung von 

uns beraten wurde. 

 

3. 
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Technische Beratungen, Angaben und Auskünfte über Anwendungs- und 

Verarbeitungsmöglichkeiten der von uns gelieferten Produkte erfolgen nach bestem 

Wissen, jedoch unverbindlich und vorbehaltlich der Regelung in § 6 Abs. 13 dieser 

Bedingungen unter Ausschluss jeglicher Haftung. 

 

4. 

Bei Anfertigungen nach Angaben, Zeichnungen oder Entwurf des Kunden ist dieser 

für die Ordnungsgemäßheit in Bezug auf das Patent-, Gebrauchs- und 

Geschmacksmusterrecht selbst verantwortlich. Für alle in diesem Zusammenhang 

entstehenden Folgen haften wir nicht. Der Kunde ist verpflichtet, uns von allen 

Ansprüchen Dritter freizustellen. Für uns übersandte Muster und Vorlagen leisten wir 

im Falle von Verlust, Beschädigung oder Bruch keinen Ersatz. 

 

5. 

Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 

geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 

nachgekommen ist. 

 

6. 

Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur 

Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Im Fall der Nacherfüllung 

tragen wir die erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, 

Arbeits- und Materialkosten, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die 

Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. Im Fall 

der Nacherfüllung haften wir in gleicher Weise wie für die ursprüngliche Lieferung. 

 

7. 

Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung 

einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der 

Mangel der Montageanleitung der ordnungs-gemäßen Montage entgegensteht. 

 

8. 
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Schlägt innerhalb angemessener Frist die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach 

seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 

 

9. 

Mängelansprüche entstehen nicht, wenn der Fehler zurückzuführen ist auf Verletzung 

von Bedienungs-, Wartungs- und Einbauvorschriften, ungeeignete oder 

unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung und 

natürlichem Verschleiß sowie vom Kunden oder Dritten vorgenommene Eingriffe in 

den Liefergegenstand.  

 

10. 

Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde 

Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 

einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung 

angelastet wird, ist die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 

eintretenden Schaden begrenzt. 

 

11. 

Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine 

wesentliche Vertragspflicht verletzen, auch in diesem Fall ist aber die 

Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 

Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht liegt vor, wenn sich die 

Pflichtverletzung auf eine Pflicht bezieht, auf deren Erfüllung der Kunde vertraut hat 

und auch vertrauen durfte.  

 

 

 

12. 

Soweit dem Kunden ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, 

ist unsere Haftung auch im Rahmen von Absatz 8 auf Ersatz des vorhersehbaren, 

typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 
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13. 

Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem 

Produkthaftungsgesetz.  

 

14. 

Soweit nicht vorstehend etwas abweichendes geregelt ist, ist die Haftung 

ausgeschlossen.  

 

15. 

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab 

Gefahrübergang. 

 

16. 

Die Verjährungsfrist im Falle des Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt 

unberührt, sie beträgt 5 Jahre, gerechnet ab Lieferung der mangelhaften Sache. 

 

§ 7 

Gesamthaftung 

 

1. 

Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne 

Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches – ausgeschlossen. 

Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden nach 

Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer 

Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 ff. BGB. 

 

Die Begrenzung nach Absatz 1 gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs 

auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt. 

 

2. 
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Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder 

eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche 

Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter 

und Erfüllungsgehilfen.  

 

§ 8 

Eigentumsvorbehaltssicherung 

 

1. 

Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen 

aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des  Kunden, 

insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache  

 

zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt 

vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, 

der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich 

angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 

 

2. 

Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er 

verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser-  und Diebstahlschäden 

ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten 

erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

 

 

 

3. 

Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich 

schriftlich zu benachrichtigen, damit wir die Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. 

Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen 

Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns 

entstandenen Ausfall.  
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4. 

Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu 

verkaufen, er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 

Fakturaendbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm 

aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar 

unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung verkauft worden 

ist. Zur  Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung 

ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon 

unberührt. Wir verpflichten uns jedoch die Forderung nicht einzuziehen, solange der 

Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, 

nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 

Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist 

aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen 

Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen 

Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern 

(Dritten) die Abtretung mitteilt. 

 

5. 

Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für uns 

vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht  gehörenden 

Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 

Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich 

Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der 

Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstandene Sache gilt im Übrigen das 

gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.  

 

6. 

Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden 

insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu 

sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der 

freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 
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§ 9 

Erfüllungsort / Gerichtsstand /  

Anzuwendendes Recht / Anwendbare Fassung 

 

1. 

Erfüllungsort für alle Ansprüche aus der Geschäftsverbindung ist Lippstadt. 

 

2. 

Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch 

berechtigt, den Kunden auch an seinem Gerichtsstand sowie  in dem Gerichtsstand 

der Zweigniederlassung zu verklagen, mit der der Vertrag geschlossen wurde.  

 

3. 

Für alle Rechtsbeziehungen die sich für die Parteien aus dem Vertrag ergeben, gilt 

das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des UN-Kaufrechts. 

 

4. 

Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln sind im Zweifel die Incoterms 

2000.  

 

5. 

In Zweifelsfällen ist die Deutsche Fassung dieser Bedingungen maßgebend. 


